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Städten wohl von einer Siedlungskonstanz gesprochen werden 

kann, daß aber den veränderten Lebensbedingungen des Mittel­
alters gemäß der Schwerpunkt der Siedlung sowie die soziale 
Struktur der Städte eine andere geworden ist; vgl. HZs. 137 
(1928), 518. H. F. 

239. E. RCTIMEYER, 'Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den 
rheinischen Bischofsstädten. Ihr Kampf um die Hoheits­
rechte im Hochmittelalter' (13. Beiheft der Vjschr. für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart 1 H28), behandelt in systematischer 
Einteilung Handels- und Gewerheverwaltung, Finanzverwaltung, 
Kriegswesen, Gerichtsbarkeit und Entstehung des Stadtrates. 

240. Verfassungsrechtliche Fragen behandelt PAUL KRAUSE, 
'Die Stadt 0 p p e n heim unter der Verwaltung des Reiches' 

(Diss. Frankfurt 1926, mit Abbildung der ältesten Stadtsiegel). 
K. hat fleißig gedrucktes und ungedrucktes Material heran­
gezogen und führt seine Untersuchung bis zm Verpfändung Oppen­

heims an die Pfalz (137 5 ). Die Einteilung, 1. Geschichte Oppen­
heims bis 1375, 2. Verfassung und Verwallung des Reichsterri­
toriums, führt gelegentlich zu Wiederholungen. Manche Fragen, 
z. B. Stellung der Cives zu den Burgenses, bedürfen zu ihrer 

Lösung eines reicheren Materials. Die Überlieferung des ur­
kundlichen Materials ist nicht immer klargestellt. (S. 46 und 
108 wird ·ein Irrtum FRAXUKS übernommen; S. 46 und 113 
wird der Druck Const. 6, 644 nicht zitiert. Dabei sei erwähnt, 
daß die linke Hälfte der Urkunde vom 29. Mai 1330 sich irn 
Geh. Staatsarchiv in München befindet, was auch ScHWALl\[ ent­
gangen ist; BöHMER 2727 ist nur ein Auszug daraus.) 

Fr. Bo. 

241. In Zs. für Schweiz. Recht NF. 46 (1927), 413-515 
untersucht HERMANN RENNEFAHRT die 'Freiheiten für Be r n aus 

der Zeit Friedrichs II. (1218 -1250/4)'; er sucht festzustellen, 
wie weit die vor 127 4 gefälschte Berner Handfeste geltendes 

oder erstrebtes Recht wiedergab. Nicht gesehen l1aben wir das 
Buch desselben Vf. 'Grundzüge der hernischen Rechtsgeschichte• 

H. 1 (Abband!. zum Schweiz. Recht ~F 34, Bern 1928). 

242. In den Schriften des Vereins für Geschichte und Natur­

geschichte der Baar und der angrenzenden Landesteile in Donau­

eschingen Heft 16 (l926), 1-47 untersucht GEoRG TuMBÜLT, 
'Forschungen zur älteren Geschichte der Stadt Löffingen vor-


